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Der Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

• Gegründet im Jahr 1890

• 262 Mitgliedsunternehmen

- 214 Genossenschaften, darunter

57 Genossenschaftsbanken,                

10 

Dienstleistungsgenossenschaften, 5 

Ärztegenossenschaften,                       

37 Energiegenossenschaften sowie

105 Waren-/Vermarktungs-

genossenschaften

- 40 Gesellschaften

- 8 Zentralunternehmen

• Rund 150 Beschäftigte

Quelle: Janresbericht GVWE 2009
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Wir über uns …

Rolf Carspecken • Jochen Röben • Jens Stutz 

GTG
Genossenschafts-

Treuhand-
Gesellschaft mbH

N W P G  Treuhand  GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Rechtsberatung
Unternehmens-

beratung

Marketing-

Verbundkoordination-

Gründungsberatung

Genossenschafts-
akademie

Weser-Ems

Berufsakademie
„Banking & Finance“

Akademiehotel 
Rastede

  

www.genotreuhand.de

www.nwpg.de

www.akademiehotel-

rastede.de

www.gvweser-ems.de
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Genossenschaftsorganisation: mitgliederstärkste Wirtschaftsorganisation in Deutschland

 16,0 Mio. Bürger tragen die Volksbanken und Raiffeisenbanken.  

 Insgesamt 20 Mio. Mitglieder

 Viermal mehr Genossenschafts-Mitglieder als Aktionäre in 

Deutschland!

 Praktisch jeder Landwirt ist Mitglied einer Genossenschaft.

 60 % aller Handwerker, davon 90 % aller Bäcker und Metzger, 75 % 

aller Einzelhandelskaufleute und über 65 % aller selbständigen

Steuerberater sind Genossenschaftsmitglieder.

 Die Wohnungsbaugenossenschaften haben 3,2 Mio. Mitglieder und 

bewirtschaften ca. 10 % der Mietwohnungen in Deutschland.

 Über 700.000 Menschen sind Mitglied in Konsumgenossenschaften.

 Die Genossenschaftsorganisation bietet bundesweit rd. 600.000

Menschen einen Arbeitsplatz und stellt ca. 35.000 Ausbildungsplätze 

zur Verfügung.
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Beispiele
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Grundlagen unserer Aktivitäten

 Die Genossenschaftsorganisation hat sich in den vergangenen 150 

Jahren zu einem bedeutenden und stabilen Wirtschaftsfaktor in 

Deutschland (und in Europa) entwickelt.

 In den „klassischen“ Bereichen haben Genossenschaften oft sehr hohe 

Marktanteile.

 Volksbanken / Raiffeisenbanken in Weser-Ems 38 %

 Vieh- und Fleischvermarktung 34 %

 Landhandel > 50 %

Milchverarbeitung 80 % 

 DATEV ist der größte IT Anbieter für Steuerberater 

 Intersport ist europäischer Marktführer für Sportartikel

 ...

 ...
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Grundlagen unserer Aktivitäten

 Politische Maßnahmen

 Novelle des Genossenschaftsgesetzes (GenG) vom 18. August 

2006

 Modernisierung 

 Erleichterung der Gründung

 Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleine Genossenschaften

 Erleichterung der Kapitalbeschaffung und -erhaltung 

 Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2012 als „Internationales 

Jahr der Genossenschaften“ erklärt.
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Grundlagen unserer Aktivitäten

 Identifizierung von Branchen, für die die Rechtsform vorteilhaft ist

 Umwelt / Energie

 Handwerk und KMU

 Gesundheitswesen

 Dienstleistung

 Ein- und Verkauf

 Land- und Forstwirtschaft

 IT und neue Medien

 Öffentliche Aufgaben

 Kultur und Sport

 Tourismus

 Soziales

 Bildung und Beratung

 Existenzgründung und Unternehmensnachfolge

 Freie Berufe
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Grundlagen unserer Aktivitäten

 Kommunikation mit den relevanten Stellen

 Kommunen

 Kirchliche Verbände (Caritas)

 Handwerkskammern

 Kreishandwerkerschaften

Wirtschaftsunternehmen

 Industrie- und Handelskammern

 Politik

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Wirtschaftsförderer

 Universitäten 

 Öffentlichkeit

 ...
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Treibende Motive

 Förderung des Genossenschaftswesens

 „Akzeptanz durch Teilhabe“

 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit örtlicher Unternehmen durch 

Kooperation 

 Stärkung örtlicher Infrastruktur durch private Investitionen

 Verbesserung der Versorgung in ländlichen Räumen

 Attraktivitätssteigerung als Wohn- und Gewerbestandort

 Partizipation von Bürgern, Unternehmen, Institutionen und deren 

Mitarbeitern aus der Region

 Identifikation mit örtlichen Projekten 

 Investitionen von Kapital aus der Region in der Region als 

kalkulierbare, seriöse Geldanlage

 Bindung möglichst großer Teile der Wertschöpfungskette in der Region

 Entwicklung von Konzepten
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Grundsätzliche Möglichkeiten der Rechtsform eG

 wirtschaftlich
 Marktbearbeitung in Kooperation

 Gemeinsame Beschaffung

 Größere Produktionseinheiten 

 Outsourcing in gemeinsame 
Service-Gesellschaften

 Gemeinsame Existenzgründung

 Unternehmensnachfolge

 sozial

 kulturell

eG: Rechtsform zur Förderung (§ 1 GenG)

einzelner natürlicher / 

juristischer Personen

der regionalen

Infrastruktur

 Energieerzeugung und 

-verteilung in Form von Bürger-

bzw. Belegschafts-Energie-

Genossenschaften

 Public Private Partnership auf 

genossenschaftlicher Basis

 Wohnkonzepte in der Rechtsform  
der Genossenschaft
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„Menschen können sich mit einer Sache dann identifizieren, wenn 

Sie diese selbst mit gestalten können“.

„eG“ – Vorsprung durch Kooperation
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„eG“ – Vorsprung durch Kooperation

 Ideale Rechtsform für Kooperationen

 Die eG ist allein und ausschließlich der Förderung der Interessen ihrer 

Mitglieder verpflichtet.

 Stabilität der Gruppe und Flexibilität des Einzelnen lassen sich ideal 

miteinander verbinden.

 Die Mitglieder der eG sind die Nutznießer der Leistungen des 

genossenschaftlichen Unternehmens.

 Die eG ist eine demokratische Gesellschaftsform. Jedes Mitglied hat eine 

Stimme – unabhängig von der Anzahl der Geschäftsanteile, also 

unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung. 

 Alle Mitglieder haben eine vollumfängliches Informations- und 

Mitbestimmungsrecht in der Generalversammlung.

 Mitglieder einer eG haften nur mit ihrer Kapitalbeteiligung, wenn in der 

Satzung eine Nachschusspflicht ausgeschlossen wird.
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„eG“ – Vorsprung durch Kooperation

 Die eG ist Mitglied in einem Genossenschaftsverband, der im Interesse der 

Mitglieder regelmäßig die wirtschaftlichen Verhältnisse und die 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie den Jahresabschluss 

prüft.

 Die eG ist aufgrund der internen Kontrollen durch ihre Mitglieder und die 

unabhängige Prüfung durch den Genossenschaftsverband die mit weitem 

Abstand insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland (Quelle: 

Creditreform, Statistisches Bundesamt)
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„eG“ – Vorsprung durch Kooperation

 Zur Gründung einer eG sind bereits drei Personen ausreichend. Die eG ist  

schnell und kostengünstig ohne Mitwirkung eines Notars zu gründen.

 Mitglieder einer eG können natürliche und juristische Personen werden.

 Die eG ist eine juristische Person, die mit Eintragung in das 

Genossenschaftsregister eine eigene Rechtspersönlichkeit erlangt.

 Die Satzung (Gesellschaftsvertrag) kann sehr flexibel auf die jeweiligen 

Bedürfnisse der Mitglieder (Gesellschafter) zugeschnitten werden. 

Grundlage bietet eine Mustersatzung. 

 Kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindest-Eigenkapital  wohl aber laut 

Satzung regelbar.

 Sacheinlagen zulässig.
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„eG“ – Vorsprung durch Kooperation

 Die eG ist eine flexible und dadurch stabile Rechtsform. Ein- und Austritt 

von Mitgliedern sind problemlos ohne notarielle Mitwirkung oder 

Unternehmensbewertungen möglich. Dieses ist gerade bei Gesellschaften 

mit einem großen Gesellschafterkreis von nennenswertem Vorteil.

 Mitglieder einer eG haben beim Ausscheiden einen Anspruch auf 

Rückzahlung ihres Geschäftsguthabens gegen die eG. Es ist keine 

Übernahme der Geschäftsanteile durch Dritte erforderlich und es besteht 

keine persönliche Nachhaftung. Es entfällt die Suche nach einem Käufer.

 Überdies ist die eG als einzige Rechtsform von der Erstellung und 

Hinterlegung eines Verkaufsprospektes befreit, was wiederum Kosten 

spart.
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„eG“ – Vorsprung durch Kooperation

 Die eG hat grundsätzlich drei Organe: Vorstand, Aufsichtsrat und 

Generalversammlung. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

müssen selbst Mitglied sein.

 Mit Vorstand und Aufsichtsrat hat die eG eine klare Leitungs- und 

Kontrollstruktur. Durch die Einrichtung eines Vorstandes und Aufsichtsrates 

als weitere Organe neben der Generalversammlung kann eine effiziente 

Corporate Governance Struktur geschaffen werden, in der im Vergleich zu 

einer Ein-Personen-Geschäftsführung wirksame Kontrollprozesse auch 

durch ehrenamtliche Mitarbeit von Gesellschaftern implementiert werden 

können.
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Mitglieder

Generalversammlung
(1 x im Jahr)

Aufsichtsrat

Vorstand

Geschäftsführer

- wählt

- führt Aufsicht über

- führt die Genossenschaft

- kann beauftragen:

Abteilung 1 Abteilung 2 Buchhaltung

Gremien der GenossenschaftOrgane der Genossenschaft
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Was entscheiden die Mitglieder in der Generalversammlung?

 Prinzip: „Wer Mitglied ist hat eine Stimme“

 Alle Mitglieder stimmen ab über:

 Änderung der Satzung

 Feststellung und Verwendung des Jahresüberschusses

 Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Wahl und Widerruf des Aufsichtsrates und seiner Vergütung

 Ausschluss von Vorstand und Aufsichtsrat

 Änderung der Rechtsform und der Verschmelzung

 Aufnahme, Ausgliederung und Aufgabe von Geschäftsteilen

„eG“ – Vorsprung durch Kooperation
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eG – Vorsprung durch Kooperation

Welche Aufgaben hat der Aufsichtsrat in einer eG:

Wahl durch Generalversammlung; jeweils für 3 Jahre

 Prüfung des Vorstandes

 Prüfung des erwirtschafteten Ergebnisses und Vorstellung in der 

Generalversammlung

 Festlegung des Geschäftsbereiches des Vorstandes

Hinweis: 

mit mehr als 20 Mitgliedern sind mind. drei Aufsichtsratsmitglieder erforderlich; 

mit bis zu 20 Mitgliedern reicht eine bevollmächtigte Person aus dem Kreis der Mitglieder

der Generalversammlung
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eG – Vorsprung durch Kooperation

Welche Aufgaben hat der Vorstand in einer eG:

Bestellung durch den Aufsichtsrat

 Beschlüsse sind mehrheitlich zu fassen und müssen schriftlich 

festgehalten werden 

 Leitung der Genossenschaft gemäß Gesetzen und Satzung

 Vertretung der Genossenschaft vor Gericht

 Mitgliederbetreuung, Buchführung, Personal, Einkauf, Verkauf …….

 Erstellung des Jahresabschlusses

 Information an den Genossenschaftlichen Prüfungsverband

Hinweis: 

mit mehr als 20 Mitgliedern sind mind. zwei Vorstandsmitglieder erforderlich; 

mit bis zu 20 Mitgliedern reicht ein Vorstandsmitglied
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Unterstützung 

durch den 

Genossenschaftsverband

Weser-Ems e.V.Von der 

Idee 

überzeugt

Partner 

gewinnen

Wirtschaftl. 

Konzept

Satzung 

erstellen

Gründungs-

versammlung

Gründungs

prüfung Eintragung 

Geno-

Register

7 Schritte zur erfolgreichen Gründung Ihrer Genossenschaft7 Schritte zur erfolgreichen Gründung Ihrer Genossenschaft



Die eG als geeignete Rechtsform für dezentrale Energieprojekte
27

© GVWE / 2011 

zu 2. Partner gewinnen

Partner – zukünftige Mitglieder:

 Voraussetzung des Mitgliedes bei einer Partnerschaft

 Überzeugung von der gemeinsamen Idee

 Gemeinsame Ziele durch wirtschaftliche Tätigkeit erreichen

 Kooperationsbereitschaft

 Kooperationsfähigkeit

 Gegenseitiges Vertrauen

 Bereitschaft sich für gemeinsame Sache einzubringen bei 

gleichzeitiger Verfolgung der eigenen Ziele
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zu 3. Wirtschaftliches Konzept

Geschäftsplan/Businessplan

 Finanzierungsplan

 Investitionen (Bauten, Ausstattung)

 Aufwendungen (Personal, Sachaufwand) für Zeitraum bis zum 

Geldeingang

 Eigenkapital

 Höhe Geschäftsanteil, Pflichteinzahlung

 Entspricht das Eigenkapital den betriebswirtschaftlichen Anforderungen?

 Fremdkapital

 Investitionskredite und Förderkredite

 Planung der Ertragslage
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zu 4. Rechtliches Konzept

Satzung 

Grundlage Genossenschaftsgesetz (GenG)

Mustersatzung als Rahmen

 Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens

 Mitgliedschaft – Erwerb, Rechte und Pflichten

 Organe der Genossenschaft („Spielregeln“ für Vorstand, Aufsichtsrat 

und Generalversammlung)

 Eigenkapital und Haftung

 Rechnungswesen

 Bekanntmachungen

 Auflösung und Abwicklung
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zu 5. Gründung der Genossenschaft

Gründungsversammlung

 Form- und fristlose Einberufung der Gründungsversammlung

 Durchführung im Rahmen der Gründungsversammlung

 Erläuterungen zum Gründungsvorhaben

 Erläuterung der Satzung

 Feststellung der Satzung durch eigenhändige Unterschriften der 

Gründungsmitglieder

 Wahlen zum Vorstand und/oder Aufsichtsrat

 Formgerechte Protokollerstellung
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zu 6. Gründungsprüfung

Gründungsprüfung

 Pflichtprüfung nach § 11 Genossenschaftsgesetz durch den zuständigen 

Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.

 Gutachterliche Äußerung, ob nach den persönlichen oder 

wirtschaftlichen Verhältnissen - insbesondere der Vermögenslage 

der Genossenschaft - eine Gefährdung  der Belange der 

Genossen oder der Gläubiger der Genossenschaft zu besorgen 

ist. 

 Voraussetzung zur Aufnahme der Genossenschaft in den 

Genossenschaftsverband

 Zusendung des Gutachtens an den Vorstand der Genossenschaft zur 

weiteren Veranlassung der Eintragung beim Genossenschaftsregister
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zu 7. Eintragung im Genossenschaftsregister

Anmeldung zur Eintragung in das Genossenschaftsregister

 Anmeldung durch die Vorstandsmitglieder

 Beglaubigung der Unterschriften und Übertragung der 

Gründungsunterlagen an das Genossenschaftsregister durch 

einen Notar 

 Erforderliche Anlagen

 Unterschriebene Satzung

 Protokolle

 Gründungsgutachten Genossenschaftsverband

 Bescheinigung Genossenschaftsverband, dass die 

Genossenschaft zum Beitritt zugelassen ist
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Unterstützung durch den Genossenschaftsverband

Unterstützung bis zur Gründung der Genossenschaft

 Besprechung/Beratung Gründungskonzept

 Beratung bei der Erstellung des Geschäfts-/Businessplans 

 Erarbeitung der individuellen Satzung

 Betreuung bei der Planung und Durchführung der 

Gründungsversammlung

 Durchführung der Gründungsprüfung

 Erstellung des Gründungsgutachtens

 Zulassung zum Verbandsbeitritt
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zu 8. Unterstützung durch den Genossenschaftsverband

Unterstützung nach der Eintragung der Genossenschaft

Pflicht:

 Genossenschaftliche Pflichtprüfung

 bei Bilanzsumme > 2 Mio. € jährlich (JA, OGF)

 bei Bilanzsumme <= 2 Mio. € alle zwei Jahre (JA, OGF)

 Besonderheit: bei Umsatz < 2 Mio. € oder Bilanzsumme 
< 1 Mio. € keine Jahresabschlussprüfung (JA) aber Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (OGF) und der wirtschaftlichen 
Verhältnisse

 Prüfung erfolgt im Interesse der Mitglieder

 Prüfung vertrauensbildend gegenüber Kreditgebern

Zusätzliches Angebot:

 Steuerberatung

 Buchführung

 Beratung

 Bildung (Nutzung der Genossenschaftsakademie/AKADEMIEHOTELS in Rastede)

 Interessenvertretung
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Kosten der Genossenschaftsgründung

Begleitung während der Gründung (z. B. Erstellung der Satzung):

 Bei üblichem zeitlichem Umfang – kostenfrei

Gesetzlich vorgeschriebene Gründungsprüfung durch den GVWE:

 735 Euro

Eintragungskosten ins Genossenschaftsregister

 Notar 50-150 Euro

 Registergericht 100-200 Euro

-------------

Verbandsbeitrag

 Mindestbeitrag 250 Euro p.a.; die Höhe richtet sich den Umsatzerlösen 

bzw. nach der Höhe der Bilanzsumme der Mitgliedsgenossenschaften
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www.neuegenossenschaften.de

 Checklisten

 Arbeitsunterlagen

 Gründungstipps
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Bürger-Energie-Genossenschaften

Ausgangslage – Start Mitte 2007

• Klimawandel

• Verknappung fossiler Energieträger

• Importabhängigkeit bei Energieträgern

• Preisentwicklung bei Öl und Gas 

… zwingen zum Umdenken in der Energiepolitik

Eckpunkte künftiger Energieversorgung

Energieeinsparung

Erneuerbare Energien Energie-Effizienzsteigerung
E 3
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Herausforderungen für die Zukunft

 Es werden Investitionen in Milliardenhöhe erforderlich

 Es entwickeln sich neue Märkte bzw. bereits bestehende Märkte im 

Bereich Klimaschutz werden weiter wachsen 

 Potentielle Marktteilnehmer

 In- und ausländische Großunternehmen, z. B. Energieversorger, 

Fondsgesellschaften, Banken, Handelshäuser 

 Private Großinvestoren

 Städte und Kommunen

 Bürger

Mittelständische Unternehmen

 Landwirte

 Die Bündelung durch Einbeziehung vieler Akteure der Region kann 

einen erheblichen Beitrag zur Umsetzung technischer Möglichkeiten 

leisten

Chance der 

Bündelung in eG
}

Bürger-Energie-Genossenschaften – Die Motivation
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 Dezentrale erneuerbare Energien eignen sich hervorragend dazu, die 

Kommunen und die Menschen in der Region auf dem Weg in ein 

neues Energiezeitalter mitzunehmen und an der Entwicklung teilhaben 

zu lassen

 Genossenschaften sind die ideale Rechtsform um regionales 

bürgerschaftliches Engagement zu bündeln 

 Attraktivitätssteigerung als Wirtschafts- und Wohnstandort durch 

unabhängige, ökologische und kalkulierbare Energieversorgung

„Energieautarke Region“

Bürger-Energie-Genossenschaften – Die Motivation
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Die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Weser-Ems haben sich

frühzeitig und in intensiver Zusammenarbeit mit unserem Verband 

aktiv auf den Bereich der regenerativen Energien ausgerichtet.

Von zentraler Bedeutung war bei allen Aktivitäten die Verknüpfung des 

Energie-Zukunftsmarktes mit der „eG“.

Bürger-Energie-Genossenschaften
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Motive/Vorteile für Bürger und Unternehmen mit Sitz in der Kommune:

• Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich ohne großen

Aufwand nachhaltig ökologisch mit dem Ziel eines spürbaren aktiven 

Beitrages zum Klimaschutz zu engagieren,

• einen spürbaren Beitrag zum Ziel eines langfristigen 

Aufbaus einer autarken Energieversorgung frei von Abhängigkeit 

von Dritten fördern möchten, 

• den Aufbau einer leistungsstarken Umwelttechnik-Industrie mit 

Spitzen-Technologie in Deutschland positiv begleiten möchten,

• in Zeiten niedriger Zinsen eine ethisch-ökologische Kapitalanlage 

mit kalkulierbarer Rendite suchen

42

Bürger-Energie-Genossenschaften
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Motive/Vorteile für Städte und Gemeinden:

• Städte und Gemeinden profitieren vom „Öko-Image“,

• Gemeinsame Beteiligung vieler Bürger der Kommune fördert die 

Identifikation mit dem Projekt und stärkt ggf. sogar das „Wir-Gefühl“  

in der Region

• Bürger, die sich keine eigene Anlage leisten können oder wollen, 

können beteiligt werden 

• Pachten für die Überlassung der Dachflächen

• Bei erfolgreichem Verlauf Zahlung von Gewerbesteuer

• Attraktivität von Gewerbegebieten als Standort für Unternehmen  

kann gesteigert werden

43
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Als Gründungsmitglieder konnten viele Kommunen, in denen die

Volksbanken und Raffeisenbanken jeweils ihren Sitz haben, gewonnen 

werden. 

Kommunen verfügen über zahlreiche öffentliche Gebäude, deren 

Dächer für die Energie-Genossenschaften besonders geeignet sind. 

Die kommunalen Gründungsmitglieder sind Multiplikatoren für eine 

sinnvolle Nutzung der regenerativen Energien. 

Bürger-Energie-Genossenschaften
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Realisierte Projekte im

Verbandsgebiet Weser-Ems

Stand 01/2011:

37 Gründungen* von 

Energie-Genossenschaften 

in enger Abstimmung mit der 

jeweiligen Kommune unter 

Beteiligung der Bürger als

Mitglieder der eG

 Bürger-Photovoltaik eG

 Belegschafts-Photovoltaik eG

 Nahwärme eG

 Windpark eG

*(bundesweiter Stand 09/10: 

328 Energie-Genossenschaften)

Bürger-Energie-Genossenschaften
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… einige Bürger-

Energiegenossenschaften

wurden von mehreren 

Kommunen und mehreren 

Genossenschaftsbanken 

gemeinsam gegründet.
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Eingebunden in die Aktivitäten 

unseres Verbandes wird das 

Fachwissen der  

TEN Teutoburger 

EnergieNetzwerk eG

Bürger-Energie-Genossenschaften
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und der INeG IngenieurNetzwerk Energie eG, mit Sitz in Bad Iburg

Die INeG IngenieurNetzwerk Energie 

eG wurde auf Initiative unseres 

Verbandes von Genossenschaften in 

Weser-Ems gegründet. 

Zentrale Aufgabenfelder sind 

unabhängige Beratungs- und 

Dienstleistungen im Bereich der 

technischen Begleitung von 

dezentralen Energieversorgung 

und -erzeugungsprojekten.

Bürger-Energie-Genossenschaften
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Bestehende Bürger-Photovoltaik-Genossenschaften in Weser-Ems

 Sonnenstadt Jever eG                                                                   

www.sonnenstadt-jever.de

 Windfang e.G. FrauenEnergieGemeinschaft

 SunComm eG

 Raiffeisen-Regenerative Energien eG

 WaSoWi-Energie eG

 RVB Bürgersonnenpark Jümme-Uplengen-Wiesmoor eG

 Energiegenossenschaft Emstal eG
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Bestehende Bürger-Photovoltaik-Genossenschaften in Weser-Ems

 RVB Bürgersonnenpark Friedeburg-Wittmund eG

 Energiegenossenschaft Dammer Berge eG

 Bürgerenergiegenossenschaft in der Samtgemeinde Brookmeerland eG

 BEP Bürger-Energiepark Ammerland-Oldenburg eG   

www.buerger-energiepark.de

 Volkswagen Belegschaftsgenossenschaft für regenerative Energien am 

Standort Emden eG

 Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Edewecht eG

 Bürgerenergiegenossenschaft in der Gemeinde Apen eG

 VR Bürger Energiepark eG
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Bestehende Bürger-Photovoltaik-Genossenschaften in Weser-Ems

 Raiffeisen Bürger Energiepark eG

 Rasteder Bürgergenossenschaft eG

 Energiequelle Neuenkirchen-Vörden eG

 nwerk eG

 VR SOLAR Energiegenossenschaft Dinklage-Steinfeld eG

 Bürgersolargenossenschaft Delmenhorst eG

 BürgerEnergieBohmte eG

 Energie Visbek-Bakum eG

 Emsländische Bürgergenossenschaft eG

 Bürgerenergie Hinte & Krummhörn eG
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Bestehende Bürger-Photovoltaik-Genossenschaften in Weser-Ems

 RVB Bürgersonnenpark Aurich eG

 Geno Energiehaus im Osnabrücker Nordland eG

 1. Bürgerenergiegenossenschaft der Samtgemeinde Lengerich eG

 Energiegenossenschaft Klimahalbinsel Butjadingen eG

 Strommixer-Bürgerenergie eG

 Emdener Energiegenossenschaft eG i.G.

weitere Gründungen stehen an ….
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Über die Initiative zur Gründung von „Energie-Genossenschaften“

wurde in der Fachpresse und in bundesweiten Publikationen berichtet.

• Genossenschaften auf dem Vormarsch – Bürgerliche Energieerzeuger 

entdecken die Vorteile einer bisher wenig genutzten Rechtsform, 

Photon – Das Solarstrom-Magazin, 02/2009

• 219 Mitarbeiter des VW-Werks in Emden betreiben auf dem Betriebsgelände eine

Photovoltaik-Anlage, neue energie 01/2009

• Gemeinsam sind wir alle stark, Weser-Ems Manager, 03/2009

• Neue Genossenschaften, Financial Times Deutschland, 18. Mai 2009

• Sonnige Aussichten, Handelsblatt vom 28. Mai 2009, Beilage Initiativbanking

• Innovative Nutzung von nachhaltig erzeugter Energie am Beispiel der 

Nahwärme Heede eG, Genossenschafts-Magazin 01/2010

• Die weiteren Aussichten: heiter bis sonnig, Handelsblatt vom 27. Mai 2010,

Beilage Initiativbanking

Bürger-Energie-Genossenschaften in Weser-Ems
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dipl.-Kaufmann 

Dipl.-Bankbetriebswirt

Wilfried Freerks

Tel.: 05933 – 608 204

E-Mail: wilfried.freerks@vb-emstal.de

Internet: www.vb-emstal.de


